
187 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des NationalratesIX.GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (165 der Bei
lagen): Bundesgesetz zur Regelung von An
gelegenheiten der Glücksspiele (Glücksspiel-

gesetz). 

. Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner 
Sitz~ng am 24. März 1960 zur Vorberatung der 
im Eingang bezeichneteh Regierungsvorlage einen 
Unterausschuß eingesetzt, dem die Abgeordneten 
Dr. B e chi nie, Dr. B rod a, Dipl.-Ing. Pius 
F i n k, Dr. G red 1 e r, Dr. Hof e n e der, M a
c h u n z e und M a r k angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 31. März 1960 eingehend 
beraten und eine Reihe von Abänderungen an 
dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, worüber dem 
Finanz- und Budgetausschuß in seiner Sitzung am 
31. März 1960 ein umfassender Bericht vorgelegt 
wurde. 

Den Anlaß zur Ausarbeitung eines neuen 
Glücksspielgesetzes - das im wesentlichen eine 
Zusammenfassung der bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen über das Glücksspielmonopol dar
stellt - gab ein Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes (BGBL Nr. 201/1957), durch welches 
einige Bestimmungen des § 2 des noch von der 
Provisorischen Staatsregierung erlassenen. Glücks
spielgesetzes (StGBl. Nr. 117/1945) aufgehoben 
wurden. Es handelt sich hiebei um Bestimmungen 
des Glücksspielgesetzes 1945, durch welche drei 
Verordnungen - und zwar die Ausspielungsver
ordnung, BGBL Nr. 342/1932, sowie eine Novelle 
hiezu, BGBL Nr. 395/1935, und die Glücksspiel
verordnung 1933, BGBL N r. 6/1933 - wieder 
in Kraft gesetzt wurden, was verfassungsrechtlich 
nicht haltbar ist. Schon durch die Aufhebung 
dieser drei Verordnungen erscheint eine teilweise 
Neuregelung des Glücksspielwesens notwendig. 
Außerdem soll die gleichfalls durch das Glücks
spielgesetz 1945 erfolgte Wiederinkraftsetzung 
zweier weiterer Verordnungen - und zwar der 

Wertausspielungsverordnung, BGBL. Nr. 68/1928, 
und der Wertausspielungsnovelle, BG~l. Nr. 5411 
1933 - saniert werden. Die Bestimmungen über 
die Wiederinkraftsetzung dieser Verordnungen 
sind zwar vorn Verfassungs gerichtshof, da sie 
nicht angefochten waren, nicht aufgehoben wor
den, so daß sie noch in Kraft stehen; aber ihre 
Wiederinkraftsetzung durch das Glücksspielgesetz 
1945 wurde bereits vorn Verfassungsgerichtshof 
in seinem Erkenntnis bemängelt. 

Die Neuregelung des Glücksspielwesens macht 
auch eine Neufassung der im § 33 TP. 17 
(Glücksverträge) des unter BGBL Nr. 267/1957 
wiederverlautbarten Gebührengesetzes enthal
tenen Bestimmungen erforderlich. Im Zusammen
hange damit soll die noch auf dem Lottopatent 
vorn Jahre 1813 beruhende Lohotaxe in das Ge
bührengesetz eingebaut werden, ferner sollen die 
Gebühren, die bei Wetten für Pferderennen zu 
entrichten sind, aus der bisherigen allgemeinen 
Post "Wetten anläßlich sportlicher Veranstal
tungen" herausgenommen und besonderen Ge
bührensätzen unterworfen werden. 

Schließlich sieht der vorliegende Gesetzentwurf 
- einer wiederholt im Finanz- und Budgetaus
schuß gegebenen Anregung folgend - die Außer
kraftsetzung der bisher geltenden Bestimmung 
über die Cagnotte-Sonderabgabe vor, da die 
Dienstnehmer der Spielbanken hinsichtlich der 
steuerlichen Behandlung von Trinkgeldern 'allen 
anderen Trinkgeldempfängern, die keine Sonder
abgabe zu entrichten haben, gleichgestellt sein 
sollen .. 

Bezüglich aller weiteren Einzelheiten des vor
liegenden Gesetzentwurfes wird auf den Motiven
bericht zur Regierungsvorlage verwiesen. 

Zu dem vorn Finanz- und Budgetausschuß i,iber 
Vorschlag des' Unterausschusses beschlossenen 
Abänderungen an der Regierungsvorlage ist im 
einzelnen zu bemerken: 
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Zu§ 1: 

Durch die Neuformulierung soll der Glücks
spielmonopolbegriff in klarerer Form als bisher 
umschrieben werden. 

Zu §§ 3 und 4: 

Hiedurch soll sprachlichen Bedenken an de.r 
Regierungsvorlage Rechnung getragen werden., 

Zu § 9: 

Durch die Neuformulierung soll der Kreis der 
berücksichtigten juristischen Personen ausgedehnt 
werden. 

Zu § 10: 

Durch die Neufassung wird die Kompetenz des 
Bundes zur Erteilung von Bewilligungen gegen
über der Fassung der Regierungsvorlage er
weitert. 

Zu § 16: 

Diese Neufassung dient ausschlieglich der Klar
stellung des Gesetzessinnes. 

Zu § 18: 

Durch die Neuformulierung werden kleine 
, Ausspielungen bis zu einem Spielkapital von 

2000 S grundsätzlich von der Monopolaufsicht 
ausgenommen. 

Zu § 19 Abs. 2: 

Durch die Neuformulierung dieser Bestimmung 
soll die im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 B.-VG. 
verfassungsrechtlich bedenkliche Ermessensnorm 
in der Fassung der Regierungsvorlage durch eine 
zwingende Bestimmung ersetzt werden. 

Machunze 
Berichterstatter 

Zu § 22: 

Durch die Neufassung soll das vom Bundes
ministerium für Finanzen durchzuführende Fest
stellungsverfahren zweckmämger gestaltet wer
den. 

Zu §§ 23 und 24: 

Hier soll zwischen den Begehungsformen des 
Deliktes "Eingriffe in das Glücksspielmonopol" 
einerseits und den' Begehungsformen der so
genannten "Beteiligung an ausländischen Glücks
spielen" anderseits unterschieden werden. 

Zu § 28: 

Hiedurch soll die an die Stelle der bisherigen 
Dienststelle fÜr Staatslotterien tretende öster
reichische Glücksspielmonopolverwaltung in ver
fassungsrechtlich einwandfreier Weise errichtet 
werden. 

Bemerkt wird, daß die Errichtung der Dienst
stelle für Staatslotterien seinerzeit durch § 37 des 
Behördenüberleitungsgesetzes erfolgt ist. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 31. März 
1960 beraten. Nach einer Debatte, in der außer 
dem Berichterstatter die' Abgeordneten Doktor 
G red I e r, Hol z f e i 11 d, Pr in k e, M a r k, 
Dr. Be chi 11 i e, Dipl.-Ing. Pius F i n k sowie' 
der Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t z 
das Wort ergriffen, wurde der Gesetzentwurf in 
der vom Unterausschuß beschlossenen Fassung 
einstimmig angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n- 'j. 
g e s chi 0 S sen e 'TI G e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 31. März 1960 

Aigner 
Obmann 
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Bundesgesetz vom Bestimmungen über Ausspielungen. 
zur Regelung von Angelegenheiten 

GlücksspIele (Glücksspielgesetz). 
der (L 0 t t e r i e n, Törn bol asp i eie, G I ü c k s

h ä f e nun d Jux aus s pie I u n gen.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

'§ l.Das Recht nir Durchführung von Glücks
spielen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, soweit 
nichts anderes bestimmt wird, dem Bund vor
behalten (Glücksspielmonopol). 

§ 2. (1) Glücksspiele ini. Sinne dieses Bundes
gesetzes sind Spiele, bei denen ein ausschließlich 
oder vorwiegend vom Zufall abhängiges Ereignis 
über Gewinn und Verlust entscheidet. 

(2) Ausspielungen sind Glücksspiele (Abs. 1), bei 
denen der Unternehmer (Veranstalter) dem Spie
ler für eine vermögensrechtliche Leistung eine 
Gegenleistung in Aussicht stellt und das über Ge
winn und Verlust entscheidende Ereignis durch 
eine Zieh~ng, eine mechanische Vorrichtung 
(Spielapparat) oder auf sonstige Art herbeigeführt 
wird. 

§ 3. Glücksspiele, die nicht in Form einer Aus
spielung (§ 2 Abs. 2) durchgeführt werden, unter
liegen nur dann dem Glücksspielmonopol (§ 1), 
wenn ein Bankhalter mitwirkt und der Einsatz 
2 S übersteigt. Ausspielungen unterliegen nicht 
dem Glücksspielmonopol, wenn sie mittels Spiel
apparates durchgeführt werden und der 'Gewinn 
nicht in Geld besteht. 

§ 4. (1) Mit der Durchführung von GlüGks
spielen wird die Osterreichische Glücksspiel
monopolverwaltung betraut, sofern dieses Recht 
nicht nach den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes an dritte Personen übertragen wird. 

§ 5. (1) Lotterien sind Ausspielungen, bei denen 
die Spielanteile (Lose) durch fortlaufende Nume
rierung gekennzeichnet sind und bei denen die 
Treffer mit jenen Spielanteilen erzielt werden, 
die in einer öffentlichen Nummernziehung ermit-
telt werden. 

(2) Lotterien sind je nach Art der Treffer durch
zuführen als: 

a) Wertlotterien, das sind Lotterien, bei denen 
die Treffer nur in Waren oder geldwerten 
Leistungen bestehen; . 

b) Geldlotterien, das sind Lotterien, bei denen 
die Treffer nur in Geld bestehen; 

c) gemischte Lotterien, das sind Lottet'ien~ bei 
denen die Treffer in Geld und Waren oder 
geldwerten Leistungen bestehen. 

§ 6. (1) Tombolaspiele sind Ausspielungen, bei 
denen die Spielanteile (Tombolakarten) drei 
Reihen zu je fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 
1 bis 90 enthalten und die Treffer mit jenen 
Tombolakarten erzielt werden können, die eine 
nach den Spielbedingungen als gewinnend be
zeichnete Zahlenkombination aufweisen, wobei 
die Zahlen dieser Kombination in einer öffent
lichen Nummernziehung ermittelt werden. 

(2) Als gewinnende Zahlenkombinationen (Ge
winnkombinationen) können in den Spielbedin
gungen festgesetzt werden: 

a) Ambo (2 Zahlen in einer Reihe), 
b) Terno (3 Zahlen in einer Reihe), 
c) Quaterno (4 Zahlen in einer Reihe), 
d) Quinterno (alle Zahlen einer Reihe), 
e) Dezemterno (alle Zahlen von zwei Reihen), 
f) Tombola (alle 15 Zahlen einer Tombola-

karte). . 
(2) Die Aufgaben der Osterreichischen Glücks

spielmonopolverwaitung sowie die Durchführung (:{) Gewinnansprüche dürfen nur von den bei 
der Glückspiele werden durch dieses Bundesgesetz der Veranstaltung anwesenden Spielern an
und die im § 27 angeführten Rechtsvorschriften I gemeldet werden. Die Treffer sind in der Reihea
geregelt. . folge der Anmeldung der Gewinnansprüche gegen 
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Einziehung' der Tombolakarten zuzUerke11l1en. 
Sind in einer Zahlenkombination die Treffer ver
schiedenwertig oder werden mehr Gewinn
ansprüche angemeldet als Treffer für die Kombi
nation vorgesehen sind, so ist durch eine Sonder
verlosung zu entscheiden, wer von den anspruchs
berechtigten Spielern die einzelnen Treffer er
hält. Die nicht eingelösten Tombolakarten ver
bleibenden Spielern. 

§ 11. Die Bewilligung (§ 9) ist zu versagen, 
wenn 

1. eine klaglose Durchführung der Ausspielung 
im vorgesehenen Umfang nicht erwartet werden 
kann oder ' 

, 2. die bei einer Ausspielung mitwirkenden oder 
für die Veranstaltung ,verantwortlichen Personen 
nicht vertrauenswürdig sind oder 

3. die Abrechnung über die Einnahmen und 
§ 7. Glückshäfen sind Ausspielungen, bei denen Ausgaben (§ 20) der letzten dem Antragsteller 

die Spieler durch Ziehung die auf ihre Spiel- I bewilligten Ausspielung nicht anerkannt oder 
anteile (Loszettel) entfallenden Treffer oder eine widmungswidrige Verwendung des Rein
Nieten erPlitteln oder zu deren Ermittlung bei- erträgnisses festgestellt wurde oder 

tragen. 4. die Sicherheitsleistung gemäß § 15 Abs. 3 
§ 8. ]uxausspielungen sind Ausspielungen, bei nicht nachgewiesen wurde oder 

denen auf jeden Spielanteil (Loszettel) ein Tref- 5. seit dem Ziehungstermin der letzten vom 
fer entfällt und die Spieler durch Ziehung die Antragsteller durchgeführten gleichartigen Ver
auf ihre Spielanteile entfallenden Treffer er- anstaltung bis zum neuen Ziehungstermin bei 
mitteln. Glüd~shäfen und ]uxausspielungen mit einem 

Übertragung. 

§ 9 .. Der Bund kann durch Bewilligung die 
Ausübung des ihm zustehenden Rechtes zur 
Durchführung von Ausspielungen an dritte Per
sonen übertragen, und zwar: 

1. die. Durchführung von Tombolaspielen, 
Glückshäfen und ]uxausspielungen mit einem 
Spielkapital bis einschließlich 10.000 S an 
physische und bis einschließlich 50.000 S an juri
stisme Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im In
land, wenn mit der Veranstaltung nimt persön
liche Interessen der Veranstalter oder Erwerbs
zwecke verfolgt werden; 

2. die Durchführung von sonstigen Tombola
spielen, Glückshäfen und ]uxausspielungen sowie 
von Lotterien und sonstigen Ausspielungen nur 
an juristische Personen, die ihren Sitz im Inland 
ha~en und auf Grund ihrer im Interesse des all
gemeinen Wohles gelegenen Tätigkeit eine Förde
rung verdienen, wenn durch die Veranstaltung 
die Erreichung bestimmter Einzelzwecke mild
tätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Art im 
Inland angestrebt wird. 

§ 10. (1) Zur Ertdung der Bewilligung gemäß 
§ 9 ist zuständig: 

1. für Glückshäfen und ]uxausspielungen die 
für den Veranstaltungsort örtlich zuständige Be
zirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereim 
einer Bundes-Polizeibehörde diese; 

2. für Tombolaspiele der für den Veranstal
tungsortörtlim zuständige Landeshauptmann; 

3. für Lotterien und für sonstige Ausspielun
gen das Bundesministerium für Finanzen im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Inneres. 

. (2) Bei Ausspielungen der unter Abs; 1 Z. 3 
lit. b angefiihrten Art. finden die Bestimmungen 
der §§. 9 und 11 bis 21 sinngemäß Anwendung. 

Spielkapital bis 10.000 S nicht sechs Monate, ,b~i 
sonstigen Glückshäfen und ]uxausspielungen so
wie bei Lotterien und Tombolaspielen nicht neun 
Monate verflossen sind. 

§ 12. Eine Ausspielung darf erst nam Erteilung 
der Bewilligung (§ 10) -öffentlich angekündigt 
wer~cn. 

Spielkapital und Spielanteile. 

§ 13. (1) Das Spielkapital ist das Produkt aus 
der Anzahl und dem Stückpreis der aufgelegten 
Spielanteile einer Ausspielung. Anzahl und Stück
preis der Spielanteile sind den Absatzmöglich
keiten anzupassen. 

(2) Die österreichische Glücksspielmonopolver
waltung hat zu prüfen, ob die Ausstattung der 
Spielanteile von Lotterien dem Bewilligungs
bescheid entspricht. Trifft dies zu, so sind die 
Spiel anteile mit einem Kontrollvermerk zu ver
sehen. Die Aufsicht über die Anbringung des 
Kontrollvermerks obliegt der österreichismen 
Glücksspielmonopolverwaltung, wenn die Spiel
anteile in Wien gedruckt werden, ansonsten dem 
für die Erhebung der Gebühren örtlich zuständi
gen Finanzamt. 

(3) Bei Tombolaspielen, Glückshäfen und Jux
ausspielungen sind nur die von der österreichi
schen Glücksspielmonopolverwaltung aufgelegten 
und mit Kontrollvermerk versehenen Spielanteile 
zu verwenden. 

(4) Die mit Kontrollvermerk versehenen Spiel
anteile sind an den Veranstalter erst auszufolgen, 
wenn die Entrichtung der Gebühren oder einer 
ihrer voraussichtlichen Höhe entsprechenaen 
Voraus:zahlung nadllgewiesen wurde. 

§ 14. (1) Für Spielanteile von Lotterien ist der 
Bereich und die Dauer des Vertriebes im Bewilli
gungsbescheiö festzulegen. Tombolakarten dürfen 
nur im Wirkungsbereich der Bewilligungsbehörde 
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und nur innerhalb eines Monates vor der Ziehung 
verkauft werden. Bei Glückshäfen und Juxaus
spielungen ist der Verkauf von Loszetteln nur 
während der Veranstaltung gestattet. 

(2) Zum Vertrieb der Spielanteile von Lotte
rien und Tombolaspielen sind Geschäftsstellen der 
österreichischen Klassenlotterie sowie deren Ver
schleißstellen, Lottokollekturen, Tabaktrafiken 
und Kreditunternehmungen berechtigt. Auf An
trag des Veranstalters ist ein zusätzlicher ander
weitiger Vertrieb der Spielanteile im Bewl1li
gungsbescheid unter Berücksichtigung des Um
fanges und Zweckes der Veranstaltung fest
zulegen. 

Treffer. 

§ 15. (1) Die Anzahl der Treffer hat mindestens 
1 v. H. der aufgelegten Spielanteile und der Ge
samtwert der Treffer mindestens 25 v. H. des 
Spielkapit;;,ls zu betragen. 

(2) Als Treffer dürfen' Wertpapiere und un
verarbeitetes Edelmetall nicht ausgespielt werden. 
Geldtreffer sind nur bei Geld- und gemischten 
Lotterien zulässig. Die Ablösbarkeit von Waren
haupttreffern in Geld kann bei Lotterien auf An-. 
trag des Veranstalters bewilligt werden. 

(a) Bei Lotterien und Tombolaspielen ist für 
den Gesamttrefferwert, bei Glückshäfen und Jux
ausspielungen mit einem Spielkapital von über 
10.000 S für den Wert der nicht gespendeten 
Treffer Sicherheit zu leisten. Die Sicherheits-, 
leistung hat der Veranstalter der Bewilligungs
behörde bereits vor Erteilung der Bewilligung 
(§ 9) nad1Zuweisen. Sie kann erfolgen durch Bar
erlag, durch Hinterlegung nicht gesperrter Spar
einlagebücher inländischer Kreditunternehmun
gen oder durch Haftungserklärung als Bürge und 
Zahler oder Garantieerklärung einer Kredit- rder 
Versid1erungsunternehmung mit dem Sitz im In
land. 

§ 16. Enthalten die Spielbedingungen keine 
näheren Bestimmungen über die Frist zur Ein
lösung der Treffer, so ist der Anspruch auf die 
Treffer bei Lotterien innerhalb eines Zeitraumes 
von zwei Monaten nach der Ziehung, bei Tom
bolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielungen 
bis zum Ablauf des auf die Veranstaltung folgen
den Werktages geltend zu machen. Wird der An
sprud1 nicht fristgerecht geltend gemacht, so ver
fällt der Treffer zugU11Sten des Ausspielungs
zweckes. 

Ziehung. 

§ 17. (I) Das Spielergebnis ist durch eine öffent
liche Ziehung zu ermitteln. Durch hÖhere Gewalt 
verhinderte oder unterbrochene Ziehungen sind 
ehestmöglich durch- oder zu Ende zu führen. 

(2) B~i Lotterien ist die Nummernziehung auf 
Kosten des Veranstalters entweder von der öster-

5 

reichisd1en Glücksspielmonopolverwaltung oder 
unter Kontrolle eines öffentlichen Notars ent
sprechend dem Ziehungsplan durchzuführen. Das 
Ergebnis der Ziehung ist in den Ziehungsproto
kollen festzuhalten und zu verlautbaren. 

(3) Bei Tombolaspielen sind die Ziehung a.us 
den Zahlen 1 bis 90 zur Ermittlung der Gewinn
kombinationen sowie allfällige Sonderverlosun
gen vom Veranstalter unter Kontrolle des Auf
sichtsorgans (§ 18) durchzuführen. Die gezogenen 
Zahlen sind in einem Protokoll festzuhalten und 
den Spielern in geeigneter Weise bekanntzugeben. 
Das Ergebnis von Sonderveilosungen ist in 
gleicher Weise bekanntzugeben. 

Monopolaufsicht. 

§ 18. (1) Zum Zwecke der überwachung der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes und des Bewilligungsbescheides durch den 
Veranstalter hat die Bewilligungsbehörde für jede 
Ausspielung, deren Spielkapital 5000 S übersteig~, 
eine Aufsicht zu bestellen. 

(2) Bei Ausspielungen mit einem Spielkapital 
von über 2000 S bis einschließlich 5000 S kann 
die Bewilligungsbehörde eine Aufsicht (Abs, 1) 
bestellen, wenn sie dies ·fürdie ordnungsgemäße 
Abwicklung der Veranstaltung fHr notwendig er· 
achtet. 

(3) Die Bewilligungsbehörde kann die Aufgaben 
gemäß Abs. 1 und 2 bei Lotterien und Tombola
spielen, die in Wien oder Niederösterreichdur91-
geführt werden, der österreichischen Glücksspiel
monopolverwaltung, bei den anderen Lotterien 
der nach dem Veranstaltungsort zustänCligen 
Finanzlandesdirektion und bei allen übrigen Aus
spielungen dem nach dem Veranstaltungsort zu
ständigen Finanzamt übertragen. 

(4) Die Aufsicht ist im Bewilligungsbescheid zu 
bestellen. Die Kosten der notwendigen Aufsicht 
hat der Veranstalter zu tragen. 

§ 19. (1) Entsprechen die Treffer, der Preis oder 
der Vertrieb der Spielanteile nicht den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes oder des Bewilli·· 
gungsbescheides oder lassen die vom Veranst~ltc 
getroffenen SOllstigen Vorkehrungen eine ord
nungsgemäße Abwicklung der Ausspielung nic.ht 
erwarten, so ist das zur \XTahrung der Aufsicht 
(§ 18) bestellte Organ berechtigt, dem Veranstal
ter die Behebung der Mängel innerhalb einer an
gemessenen Frist aufzutragen und erforderlichen
falls die Fortsetzung der Ausspielung zu unter
sagen. 

(2) Die Bewilligungsbehörde hat die Bewilli· 
gung gemaß § 9 aus den im Abs. 1 angeführten 
Gründen zurückz,unehmen, wenn die bei dcr 
Durchführung der Ausspielung festgestellten 
Mängclnicht mehr behoben werden können oder 
nicht innerhalb. der festgesetzten Frist (Abs. 1) 
behoben wurden. 
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(3) Das Aufsichtsorgan hat in jedem Fall über 
die Ausspielung der Bewilligungsbehörde und d~r 
österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung 
zu berichten. 

(4) Falls die Fortsetzung einer Ausspielung 
durch das Aufsichtsorgan untersagt (Abs. 1) oder I 
die Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde 
zurückgenommen (Abs. 2) wird, bleibt die Haf- . 
tung des Veranstalters für alle ihm aus der Ver
anstaltung erwachsenen privatrechtlichen An
sprüche unberührt. 

Rechnungslegung. 

§ 20. (1) Der Veranstalter hat über die Einnah
men und Ausgaben sowie über die widmungs
gemäße Verwendung des Reinerträgnisses einer 
Ausspielung, die gemäß § 18 unter Aufsicht ge
stellt worden ist, der österreichischen Glüc.~s
spielmonopolverwaltung gegenüber Redmung zu 
legen. . 

(2) Bei Lotterien ist die Abrechnung der Ein
nahmen und Ausgaben innerhalb eines Monates 
nach Ablauf der Frist zur Treffereinlösung, bei 
Tombolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielun
gen innerhalb eines Monates nach Ziehung vor
zulegen. Die Frist für die Erbringung qes Nach
weises der widm ungsgemäßen Verwendung des 
Reinerträgnisses ist von der österreichiscllen 
Glücksspielmonopolverwaltung jeweils unter Be
rücksichtigung des Verwendungszweckes fest
zusetzen. 

(:l) Das Ergebnis der überprüfung (Abs. 1) ist 
dem Veranstalter, der Bewilligungsbehörde und, 
wenn sich hinsichtlich der Rechnungslegung eine 
Beanstandung ergab, auch dem für die Erhebung 
der Gebühren örtlich zuständigen Finanzamt be
kanntzugeben. 

Polizeiliche Überwachung. 

§ 21. Glückshäfen und ]uxausspielungen, die 
einer Aufsicht gemäß § 18 Abs. 1 unterliegen, so
wie die Ziehungen bei Tombolaspielen sind auch 
sicherheitspolizeilich zu überwachen. Die not
wendigen Kosten der überwachung hat der Ver
anstalter zu tragen. 

Geldspielapparate. 

§ 22. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
hat auf Antrag von Personen, die Geldspielappa
rate betreiben wollen, im Inland solche Spiel
apparate erzeugen oder mit solchen Handel 
treiben, in geeigneter \Yl eise festzustellen, ob das 
Spiel mit dem Apparat als eine dem Bund vor
behaltene Ausspielung (§ 2 Abs. 2) anzusehen ist 
oder nicht. 

(2) In die Feststellung (Abs. 1) sind die Spiel-

österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung 
bedienen. 

(1) Die Kosten des Feststellungsverfahrens hat 
der Antragsteller zu tragen. 

Strafbestimmungen. 

Eingriffe in das Gliicksspielmonopol. . 

§ 23. (1) Des Eingriffes in das Glücksspielmono
pol macht sich schuldig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. den Vorschriften über das GlücksspielmonJ
pol zuwider ein Glücksspiel veranstaltet, die Be
willigungsbedinguilgen eines genehmigten Glücks
spieles nicht einhält oder ein Glücksspiel trotz 
Untersagung oder nach Zurücknahme der Spiel
bewilligung durchführt; 

2. ohne Ermächtigung gewerbsmäßig ~piel
anteile der vom Bund veranstalteten Glücksspiele 
oder Urkunden, durch welche solche Spielanteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug über
tragen werden, zur Erwerbung anbietet, ver
äußert oder an andere überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol sind 
Verwaltungsübertretungen. Sie werden bei vor
sätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 S, bei fahrlässiger Begehung jedoch mit 
einer Geldstrafe bis zu 10.000 S geahndet. Geld
beträge und Sachwerte, die den Gegenstand des 
Eingriffes in das Glücksspielmonopol bilden, kön
nen für verfallen erklärt werden. Soweit durch 
die im Abs. 1 bezeichneten Taten zugleich Ab· 
gaben verkürzt werden, wird die Verkürzung der 
Abgaben nicht bestraft. 

ARTIKEL II. 

Beteiligung an ~usländischei1 Glücksspielen. 

§ '24. (1) Verboten ist 

a) die Beteiligung an ausländisc?en Glücks
spielen, wenn die erforderlichen Einsätze 
vom Inland aus geleistet werden; 

b) das Einsammeln von Einsätzen für aus
ländische Glücksspiele im Inland; 

c) die geschäftsmäßige überlassung von Spiel
scheinen für ausländische Glücksspiele im 
Inland. 

(2) Die verbotene Beteiligung an einem aus
ländischen Glücksspiel ist eine Verwaltungs über -
tretung. Sie wird bei vorsätzlicher Begehung mit 
einer Geldsltrafe bis zu 30.000 S, bei fahrlässiger 
Begehul1!g jedoch mit einer GeIdstr.afe bis zu 
10.000 S geahlldet. 

ARTIKEL III. 

regeln aufzunehmen.. § 25. Im Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, 
(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann in der geltenden Fassung wird § 33 TP. 17 wie 

sich zur Durchführung der Ermittlungen der i folgt geändert: 
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1. Im Abs. 1 lautet die Z. 6: 

,,6. Wetten anläßlich sportlicher 
Ver,ansitaltungen, 

I. wenn die Wette ausschließlich 
auf den A~gang eines einzelnen 
Pfef1derennens oder darauf, daß Pferde 
im Laufe des Jahres eine gewisse An
zahl von Renlnen gewinnen, oder auf 
den Ausgang mehrerer Pferderennen 
unter der Vereinbarung, daß daS! vor
handene Geld g.anz oder teiLweise für 
nachfolgende Rennen zur Verwen
dung kommt, abgesch1los//en wird, 

a) bei: Totalis,ateurwetten" vorn 
Wetternsatz ............... . 

b) bei arrderen als Totalisateur
we~ten 

aa) wenn das, pferderennen im 
Inland s.tattfindtet, vom 
Wetteinsa.tlz· ........... . 

. bb) wenn das Pferderennen im 
Ausla.nd stattfindet, vom 
Wetteinsatz ........... . 

11. wenn die Wette 
auf den Ausgang mehrerer Pferde
rennen, außer den unter Z. 1 genann
ten Fällen, 
oder auf den Ausgang ei,ner oder 
mehrerer aooerer sportlicher Veran
staltungen abges,chilossen wird, 

a) vom Wetteinsatz ........... . 
b) von dem bei einer Wette erziel

ten Gewinst nach folgendem 
Tarif: 

.v erhältnis der ermittelten Quote 
(Gewinst zuzüglich des W etteinsa t
zes) zum Wettei11lSatz 

bis zum 3fachen .. : .............. . 
mehr als das 3fache bis 

zum Mach·en ................. . 
mehr als das Mache bis 

zum llf.achen ................ . 
mehr als das llfache bis 

ZUiffi, 15fachen ................ . 
mehr als das 15fache bis 

zum 21fachen ................ . 
me'hr als das 21fache bis 

zum,25fachen ................ . 
mehr als das 25fache ............ . 

2. Im Abs. 1 lautet die Z. 7: 
,,7. Ausspielungen und sonstige 

Veranstaltungen, die sich an die 
öffentlich,keit wenden und! bei denen, 
den Teilnehmern durch Verlosung 
Gewinste zukommen sollen , 

a) wenn die Gewinste 
i'n Waren, 

2 v.H., 

3 v.H., 

57v.H. 

1·5v.H., 

frei 

1 v.H. 

3 v.H. 

5 v.H. 

10 v.H. 

20 v.H. 
25 v.H." 

In geldrwerten Leistu,ngen, 
In Waren und geLdwerteru Lei-

stungen 
bestehen, vom Gesamtwert aller 
nach dem Spielplan bedun-

7 

genen Einsätze ............. }2 v.H., 

,b) wenn die Gewinste' 
in Gdd bestehen, vom Gewinst 25 v.H., 

c) wenn die Gewinste 
in GeLd und in Waren, 
in Geld und in geld!werten Lei

stun~en, 

in Gel'cl uDld in Waren und in 
geldwe~ten Leistungen 

bestehen, vom vierfachen Wert 
der als Gewinste bestimmten 
Wareru und geldwerten Lei-
stungen ................. 12 v.H., 

sowie von den in Geld beste-
henden Gewinsten ........ 25 v.H." 

3. Im Abs. 3 wird zwischen den Worten "Z. 6" 
und den Worten "lit. b" die Ziffer "II" eingefügt. 

4. Abs. 4 lautet: 
,,(4) Werden die in Waren oder in geldwerten 

Leistungen bestehenden Gewinste in Geld ab
,gelöst, so ist unbeschadet der Gebühr von 
12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. a oder der Gebühr 
von 12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. c vom Ablöse
betrag eine Gebühr von 25 v. H. zu entrichten." 

5. Nach Abs. 4 werden folgende Absätze an
gefügt: 

,,(5) Die Gebühr nach Abs. 1 Z. 7 lit. a und die 
Gebühr von 12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. c kann 
auf Antrag bis auf 5 v. H. ermäßigt werden, 

. wenn das gesamte Reinerträgnis der Veranstal
tung ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke verwendet wird. ' 

(6) Die Gewinste der Klassenlotterie und die 
Treffer der von inländischen Gebietskörperschaf
ten begebenen Anleihen, die mit einer Verlosung 
verbunden sind, sind gebührenfrei." 

ARTIKEL IV. 

§ 26. Alle bereits bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bewilligten, aber noch nicht 
durchgeführten Ausspielungen (§§ 5 bis 7) sind 
nach den bisher geltenden Vorschriften ab
zuwickeln. 

§ 27. Die folgenden für besondere Ausspielun
gen und sonstige Glücksspiele geltenden Vor
schriften werden nicht berührt: 

1. die §§ 1 bis 23 des Lottopatentes vom 
13. März 1813, Pol.G.S. Nr. 27, 

2. die §§ 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes vom 
3. Jänner 1913, betrefferid die Aufhebung des 
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Zahlenlottos und die Einführung der Klassen
lotterie, RGBf: Nr. 94, inder geltenden Fassung, 

3. die §§ 1 bis 5 und der § 8 des Sporttoto
Gesetzes, BGBI. Nr. 55/1949, 

4. die §§ 1 bis 5 und der § 7 des Pferdetoto
Gesetzes, BGBI. Nr. 12911952, 

nung, BGBI. Nr. 68/1928, in der Fassung der 
Wertausspielungsnovelle, BGBI. Nr. 541/1933, 
waren; 

2. die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler vom 6. März 1928, BGBI. Nr. 68, be
treffend die Veranstaltung von Wertausspielun
gen in der Fassung der Wertausspielungsnov~lle, 
BGBI. Nr. 541/1933; . 

5. die §§ I, bis 13 der Spielbankverordnung, 
BGBI. Nr. 463/1933, in der Fassung der Spiel
bankverordnungsnovelle, BGBI. I N r. 6/1934, 
und die §§ 1 bis 3 "l\nd der § 5 der 2. Spielbank- I 3. das Lotteriegesetz 1947, BGBI. Nr. 27/1948; 
verordnungsnovelle, BGBI. Nr. 313/1936. I 4. § 4 der 2. Spielbankverordnungsnovelle, 

D · ö . h' ch . BGBI. Nr. 313/1936; 
§ 28. le sterrelC IS e Glückssplelmonopol- . . . . 

verwaltung wird an Stelle der Dienststelle für 5. § 2 Abs. 4 und die §§ 49 und 50 des Fmanz-
Staatslotterien in Unterordnung unter das Bun- strafgesetzes, BGBI. Nr. 129/1958; 

desministerium für Finanzen errichtet. Sie hat I 6. das Bundesgesetz vom 16. Dez~mber 1953 
auch jene Aufgaben wahrzunehmen, die bisher über Gebührenbegünstigungen der von inländi
die Dienststelle für Staatslotterien auf Grund der schen Gebietskörperschaften begebenen Anleihen, 
im § 27 angeführten Rechtsvorschriften besorgt BGBL Nr. 284. 
hat. 

. .. § 30. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
§ 29. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gesetzes ist hinsichtlich des § 21 das Bundes-

treten außer Kraft: ministerium für Inneres, im übrigen das Bundes-
1. ~.ie §§ 24 bis 36 des Lot~opaten.tes. vom I ministerium ~ür Fin~nzen~ hinsichtlich des § 10 

13. Marz 1813, PoI.G.S. Nr. 27, msowelt sie ge- Abs. 1 Z. 3 Jedoch 1m Emvernehmen mit dem 
setzliche Grundlage der Wertausspi'elungsverord- I Bundesministerium für Inneres betraut. 
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